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Öffentliche Bekanntmachung  
 
1. Aufhebung eines Aufstellungsbeschlusses von 
Bauleitplänen 
 
Bebauungsplan Nr. 224, Meerbusch-Büderich, Böh-
ler-Siedlung 
 
Der Rat der Stadt hat am 24. Juni 2010 die Aufhebung 
des Aufstellungsbeschlusses für den Bebauungsplan 
Nr. 224, Meerbusch-Büderich, Böhler-Siedlung vom 
5. Dezember 1991 beschlossen.  
 
2. Aufstellung von Bauleitplänen 
 
Bebauungsplan Nr. 224, Meerbusch-Büderich, Böh-
ler-Siedlung 
 
Der Rat der Stadt hat am 24. Juni 2010 gemäß 
§ 2 (1) Baugesetzbuch -BauGB- vom 23. September 
2004 (BGBl. I S. 2414) in der zurzeit geltenden Fassung, 
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 224, 
Meerbusch-Büderich, Böhler-Siedlung beschlossen. Der 
Bebauungsplan wird gemäß § 13a BauGB im 
beschleunigten Verfahren aufgestellt, ohne Durchführung 
einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB. 
 
Das Planungsziel besteht in der Entwicklung einer 
städtebaulichen Gesamtkonzeption unter Beachtung  
• der Sicherung der Freiflächen 
• dem Erhalt der baulichen Siedlungsstruktur 

• einer bevorzugten Verdichtungsoption über den 
Dachgeschossausbau und einer teilweisen Erhöhung 
um ein Vollgeschoss  

• der Gesamtdarstellung und Nachweis ausreichender 
Flächen für den ruhenden Verkehr (private Stellplätze 
/ öffentliche Parkplätze) 

• der Stärkung der Identifikation in der Böhler-Siedlung 
durch neu gestaltete Aufenthaltsqualitäten (z. B. 
Platzgestaltung „Im Böhlerhof“) 

• der Gewährleistung eines erhöhten Schallschutzes an 
den begrenzenden Hauptverkehrsstraßen 

• der Sicherung einer sozial ausgewogenen Be-
wohnerstruktur durch unterschiedliche Wohnformen 
(unterschiedliche Wohnungsgrößen (Altenwohnungen 
/Wohnungen für Alleinerziehende / Singelwohnungen 
/Wohngemeinschafen / kindergerechtes Wohnen etc.) 

• der energetischen Optimierung 
• der Freiraumgestaltung 
 
Der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes 
wird begrenzt durch die Römerstraße im Westen, der 
Neusser Straße im Osten sowie durch den Laacher Weg 
im Süden und ist im Übersichtsplan gekennzeichnet. 
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Übersichtsplan (ohne Maßstab) 

 
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist nicht erforderlich. 
 
Mit dem Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten die 
entgegenstehenden Festsetzungen des Bebauungs-
planes Nr. 18 in Meerbusch-Büderich, Neusser Straße 
sowie des Bebauungsplanes Nr. 9 in Meerbusch-
Büderich, Laacher Weg außer Kraft. 
 
Die Beschlüsse werden hiermit öffentlich bekannt-
gemacht. 
 
Meerbusch, den 6 . Juli 2010 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung: 
 
gez. 
 
Dr. Just Gérard 
Technischer Beigeordneter 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung  
 
Satzung der Stadt Meerbusch über die  Verände-
rungssperre Nr. 64 für den Bereich des Be-
bauungsplanes Nr. 224, Meerbusch-Büderich, Böhler-
siedlung vom 6. Juli 2010 
 
Aufgrund der §§ 14 und 16 des Baugesetzbuches -
BauGB- vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585) in Verbindung mit § 7 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 17. Dezember 2009 (GV.NRW. S. 950) hat 
der Rat der Stadt Meerbusch am 24. Juni 2010 folgende 
Satzung beschlossen: 
 
 
 

 

§ 1 
 
Der Rat der Stadt hat am 24. Juni 2010 die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 224, Meerbusch-Büderich, 
Böhlersiedlung beschlossen. Zur Sicherung dieser 
Planung wird für das in § 2 bezeichnete Gebiet die 
Veränderungssperre Nr. 64 beschlossen. 
 

§ 2 
 
Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre 
Nr. 64 umfasst den räumlichen Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 224 und ist in einem 
Übersichtsplan im Maßstab 1:2500, der Bestandteil 
dieser Satzung ist, gekennzeichnet. Der Übersichtsplan 
wird im Fachbereich Stadtplanung und Bauaufsicht, 
Abteilung Stadtplanung in Meerbusch-Lank-Latum, 
Wittenberger Straße 21, Flur 2 EG, Raum 132, dienstags 
von 8 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 16 Uhr zu 
jedermanns Einsicht bereit gehalten. 
 

§ 3 
 
(1) In dem von der Veränderungssperre betroffenen 

Planbereich dürfen 
1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht 

durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt 
werden 

 und 
2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Ver-

änderungen von Grundstücken und baulichen 
Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, 
zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht 
vorgenommen werden. 

 
(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht ent-

gegenstehen, kann von der Veränderungssperre eine 
Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung 
über Ausnahmen trifft die Baugenehmigungsbehörde 
im Einvernehmen mit der Gemeinde. 

 
(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Ver-

änderungssperre baurechtlich genehmigt worden 
sind, Vorhaben, von denen die Gemeinde nach 
Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt 
hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten 
der Veränderungssperre hätte begonnen werden 
dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die 
Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden 
von der Veränderungssperre nicht berührt. 

 
§ 4 

 
Die Veränderungssperre tritt mit ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. 
Sie tritt mit der Rechtskraft des Bebauungsplanes 
Nr. 224, Meerbusch-Büderich, Böhlersiedlung, späte-
stens jedoch nach 2 Jahren außer Kraft. 
 
H I N W E I S E 
 
1. Auf die Vorschriften des § 18 (2) Satz 2 und 3 BauGB 

wird hingewiesen. 
 
2. Gemäß § 215 (2) BauGB wird auf folgendes 

hingewiesen: 
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Unbeachtlich werden 
 

1. eine nach § 214 (1) Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 (2) 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 (3) Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber 
der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. 

 
Ferner wird auf die Vorschriften des § 44 (3) Satz 1 und 2 
sowie des § 44 (4) des BauGB hingewiesen. Ein 
Entschädigungsberechtigter kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er 
kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, 
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei 
dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein 
Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die in § 44 (3) Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches 
herbeigeführt wird. 
 

B e k a n n t m a c h u n g s a n o r d n u n g  
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Meerbusch 
vom 6. Juli 2010 über die Veränderungssperre Nr. 64 für 
den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 224, Meerbusch-
Büderich, Böhlersiedlung wird hiermit gemäß 
§ 16 (2) BauGB öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die o.g. Satzung liegt ab sofort während der 
Sprechzeiten 
 
dienstags von 8.00 – 12.00 Uhr und  
donnerstags von 14.00 – 16.00 Uhr 
sowie nach Terminvereinbarung 
 
im Fachbereich Stadtplanung und Bauaufsicht, Abteilung 
Stadtplanung in Meerbusch-Lank-Latum, Wittenberger 
Straße 21, Flur 2 EG, Raum 137 zu jedermanns Einsicht 
bereit. 
 
H I N W E I S 
 
Gemäß § 7 (6) der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
 
1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

2. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden, 

3. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Meerbusch, den 6. Juli 2010 
 
Der Bürgermeister 
 
gez. 
 
Dieter  Spindler 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung  
 
 
1. Aufhebung eines Einleitungsbeschlusses von 

Bauleitplänen 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 10, Meer-
busch-Büderich, Hessenweg 
 
Der Rat der Stadt hat am 24. Juni 2010 die Aufhebung 
des Einleitungsbeschlusses für den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 10, Meerbusch-Büderich, Hessenweg 
vom 15. April 2004 beschlossen.  
 
2.  Einleitungsbeschluss von Bauleitplänen 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 10, Meer-
busch-Büderich, Hessenweg 
 
Der Rat der Stadt hat am 24. Juni 2010 gemäß 
§ 2 (1) Baugesetzbuch -BauGB- vom 23. September  
2004 (BGBl. I S. 2414) in der zurzeit geltenden Fassung 
in Verbindung mit § 1 (8) BauGB, die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 10, Meer-
busch-Büderich, Hessenweg beschlossen. Der Bebau-
ungsplan wird gemäß § 13a BauGB im beschleunigten 
Verfahren aufgestellt, ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB. 
 
Der räumliche Geltungsbereich dieser Bebauungs-
planänderung umfasst die Flurstücke Nr. 991 bis Nr. 
1011, Nr. 735 und Nr. 736 (Hessenweg) sowie tlw. die 
Römerstraße, Flur 35 der Gemarkung Büderich und ist im 
Übersichtsplan gekennzeichnet.  
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Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist nicht erforderlich. 
Mit dem Inkrafttreten dieses vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes treten die entgegenstehenden Fest-
setzungen der Bebauungspläne Nr. 48 und 62 außer 
Kraft.  
 
Die Beschlüsse werden hiermit öffentlich bekannt-
gemacht. 
 
Meerbusch, den 6. Juli 2010 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
gez. 
 
Dr. Just Gérard 
Technischer Beigeordneter 
 

Öffentliche Bekanntmachung  
 

Aufstellung von Bauleitplänen 
 
Bebauungsplan Nr. 270, Meerbusch-Strümp, Gustav-
van-Beek-Allee, westlicher Abschnitt 
 
Der Rat der Stadt hat am 20. Mai 2010 seinen Beschluss 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 270, Meer-
busch-Strümp, Gustav-van-Beek-Allee, westlicher Ab-
schnitt vom 26. September 2002 gemäß § 2  
(1) Baugesetzbuch -BauGB- vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414) in der zurzeit geltenden Fassung 
geändert. Der Bebauungsplan wird gemäß § 13a BauGB 
im beschleunigten Verfahren aufgestellt, ohne Durch-
führung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB. 
 
Der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes 
umfasst nunmehr teilweise die Baugrundstücke Gustav-
van-Beek-Allee 34 bis 44 und 54 bis 60 mit dem 
dazugehörigen Straßenabschnitt und ist im Übersichts-
plan gekennzeichnet. 
 
Ziel der Planung ist weiterhin die Reduzierung des 
Maßes der baulichen Nutzung gegenüber den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 74, damit das 
städtebaulich homogene Bild des Straßenzuges nicht 
durch Dachgeschossaufstockungen beeinträchtigt wird. 

 

 
 
Mit dem Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten die 
entgegenstehenden Festsetzungen des Bebauungs-
planes Nr. 74 außer Kraft. 
 
Der Beschluss wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Meerbusch, den 6. Juli 2010 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
gez. 
 
Dr. Just Gérard 
Technischer Beigeordneter 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung  
 

Satzung der Stadt Meerbusch vom 8. Juli 2010 
 
1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 164 B, Meerbusch-Lank-Latum, Krahnengasse/ 
Kaldenberg 
 
Der Rat der Stadt hat am 24. Juni 2010 die 
1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 164 
B, Meerbusch-Lank-Latum, Krahnengasse/Kaldenberg, 
als Satzung gemäß § 10 (1) Baugesetzbuch -BauGB- 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585) in Verbindung mit § 7 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 17. Dezember 2009 (GV.NRW. S. 950) 
beschlossen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich dieser Bebauungs-
planänderung umfasst die Grundstücke Mittelstraße 27 
und 29 und ist im Übersichtsplan gekennzeichnet.  
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Gleichzeitig wurde die Entwurfsbegründung als 
Entscheidungsbegründung gemäß § 9 (8) BauGB 
beschlossen.  
 
Die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 164 B, Meerbusch-Lank-Latum, Krahnengasse/ 
Kaldenberg tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
 
Mit dem Inkrafttreten dieses Änderungsplanes treten die 
entgegenstehenden Festsetzungen des Bebauungs-
planes Nr. 164 B außer Kraft. 
 
Gemäß § 215 (2) BauGB wird auf folgendes hinge-
wiesen: 
 
Unbeachtlich werden 
 
4. eine nach § 214 (1) Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

5. eine unter Berücksichtigung des § 214 (2) 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und 

6. nach § 214 (3) Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. 
 
Ferner wird auf die Vorschriften des § 44 (3) Satz 1 und 2 
sowie des § 44 (4) des BauGB hingewiesen. Ein 
Entschädigungsberechtigter kann Entschädigung ver-
langen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er 
kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, 
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei 
dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein 
Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 

die in § 44 (3) Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches 
herbeigeführt wird. 
 

B e k a n n t m a c h u n g s a n o r d n u n g  
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Meerbusch 
vom 8. Juli 2010, 1. vereinfachte Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 164 B, Meerbusch-Lank-Latum, Krahnen-
gasse/Kaldenberg wird hiermit gemäß § 10 (3) BauGB 
öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die Bebauungsplanänderung mit der Begründung liegt ab 
sofort während der Sprechzeiten  
 
dienstags von 8.00 – 12.00 Uhr und donnerstags von 
14.00 – 16.00 Uhr 
sowie nach Terminvereinbarung 
 
im Fachbereich Stadtplanung und Bauaufsicht, Abteilung 
Stadtplanung in Meerbusch-Lank-Latum, Wittenberger 
Straße 21, Flur 2 EG, Raum 137 zu jedermanns Einsicht 
bereit. 
 
H I N W E I S 
 
Gemäß § 7 (6) der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
 
1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

2. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden, 

3. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Meerbusch, den 8. Juli 2010 
 
Der Bürgermeister 
 
gez. 
 
Dieter  Spindler 
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